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Novellierung der Parkgebührenordnung der Stadt Naumburg (Saale) 

 

Parkplätze Unter dem Dom und Dom-Georgenstraße   

Bei den Parkplätzen Unter dem Dom und Dom-Georgenstraße handelt es sich um die 

Premiumparkflächen in unmittelbarer Nähe zur Weltkulturerbestätte – Naumburg Dom.  

Die Landesregierung hat die Kommunen im Jahr 2023 mit der Änderung der 

Parkgebührenverordnung ermächtigt, die Parkgebühren je angefangene halbe Stunde des 

Parkvorgangs auf einen vollen Euro anzuheben. Die Verwaltung schlägt für diesen Parkplatz 

die Höchstgebühr vor, da hier der begrenzte Parkraum lediglich für Besucher des Naumburger 

Doms vorgehalten werden soll und Tages- sowie Mehrtagestouristen als Besucher der 

Gesamtstadt auf die Parkflächen innerhalb der Stadt ausweichen sollen, welche auch mehr 

Parkraum bieten und eine andere Preisstruktur aufweisen. Es soll in der Hauptsache eine 

Lenkung des Parksuchverkehrs auf die Parkflächen Altstadt-Vogelwiese und Hauptbahnhof 

erreicht werden.  

Die Gebührenanpassung erfolgt auf 2,00 Euro / Stunde. Eine Höchstparkdauer soll nicht 

festgesetzt werden, da die Zeit für den Besuch und die Führungen im Dom und später im 

Weltkulturerbezentrum nicht in Gänze definierbar ist.  

Das Parkticket soll lediglich an einem Tag gelten und nicht auf den nächsten Tag überzahlbar 

sein. Die Gebührenpflicht gilt Mo-Sa von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 

13:00 Uhr bis 18:00 Uhr. Die zeitliche Gestaltung soll am Sonntag den Besuch des 

Gottesdienstes gebührenfrei ermöglichen.  

Neu:      Alt: 

pro Stunde  : 2,00 Euro  0,10 Euro / 6 Minuten = 1,00 Euro / Stunde    
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Parkplatz Altstadt-Vogelwiese   

Der Parkplatz Altstadt-Vogelwiese ist der zentrale Parkplatz sowie zeitgleich auch größte 

Festplatz der Stadt Naumburg (Saale). Der Parkplatz umfasst zahlenmäßig die meisten 

Parkmöglichkeiten innerhalb des Stadtgebietes. Zu Großveranstaltungen werden mehrfach im 

Jahr ein Teil der Parkflächen als Veranstaltungsfläche beansprucht. Dabei bleiben zwischen 

ein und zwei Drittel der Gesamtfläche für den Parkverkehr erhalten. Zum Gelöbnis, wie auch 

zum Hussiten-Kirschfest, wird die Gesamtfläche als Veranstaltungsort genutzt. Weitere 

einzelne Großveranstaltungen können hinzukommen.  

Als zentraler Parkplatz der Stadt Naumburg (Saale) soll das Parken auf dem Parkplatz 

Altstadt-Vogelwiese attraktiv gehalten werden, daher schlägt die Verwaltung für den Pkw-

Verkehr eine Gebührenstruktur mittels Halbtageskarte für 3,00 Euro und einer Tageskarte für 

6,00 Euro vor.  

Da der Caravanstellplatz die vormals enthaltenen Ver- und Entsorgungseinrichtungen durch 

massiven Vandalismus nicht mehr anbieten kann, soll dieser lediglich eine Legitimation zum 

Parken mit Wohnmobilen ermöglichen. Dafür ist ebenfalls eine Parkgebühr von 6,00 Euro 

vorgesehen.    

Sowohl für Personenkraftwagen/Krad als auch für Wohnmobile soll das Ticket um mehrere 

Tage überzahlbar sein, sodass auch längerfristig geparkt werden kann. Eine Gebührenpflicht 

wird in der Zeit wie bisher von Mo-Fr von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und am Samstag wie auch 

Sonntag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr vorgeschlagen. Die Zeiten am Wochenende 

ergeben sich aus dem wirtschaftsfördernden Gedanken gegenüber dem Betrieb des größten 

Kinos im Burgenlandkreis.      

Neu:      Alt: 

Halbtageskarte  : 3,00 Euro  ersten zwei Stunden  :   1,00 Euro 

Tageskarte  : 6,00 Euro      ersten vier Stunden  :   2,00 Euro 

-       Tagesgebühr    :   4,00 Euro 

Tageskarte Caravan : 6,00 Euro   Tagesgebühr Caravan : 10,00 Euro 

 

 

Lindenring, Poststraße/Gartenstraße, Postring, Altstadt-Poststraße  

Der Lindenring sowie die Parkflächen um den Parkplatz Altstadt-Poststraße sind von einer 

starken Mischnutzung von Einheimischen sowie Touristen und Geschäftsreisenden geprägt. 

Entsprechend sollte eine günstige Nutzung für kurze Aufenthalte sowie eine kostenintensivere 

Gebühr für längere Aufenthalte gegeben sein. An den Parkflächen Postring, Poststraße, 

verlängerte Gartenstraße (zwischen Stadtpark und Altstadt-Poststraße) sowie auf dem 

Parkplatz Altstadt-Poststraße soll der Erwerb von Dauerparkkarten weiterhin ermöglicht 

werden.   

Neu:      Alt: 

Kurzzeitparken  0,25 h: 0,20 Euro 0,10 Euro / 6 Minuten = 1,00 Euro / Stunde 

Kurzzeitparken 0,50 h: 0,50 Euro       

Parken   1,00 h: 1,50 Euro 

Parken   jede weitere Stunde: 1,50 Euro  

 

Die Parkgebühren sollten täglich zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr gelten. Am Lindenring 

ist eine Bewirtschaftung am Sonntag ab 13:00 Uhr angedacht.  
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Parkplatz Hauptbahnhof   

Die Parkflächen am Hauptbahnhof werden in der Hauptsache durch drei Nutzergruppen in 

Anspruch genommen. Dabei handelt es sich um Pendler und Geschäftsreisende, welche die 

Bahn nutzen sowie Berufsschüler der umliegenden Berufsschulen.  

Eine Steigerung der Parkgebühren wird seitens der Verwaltung deutlich empfohlen, da die 

bisherige Preisstruktur bei einer Tagesgebühr von einem Euro den Bewirtschaftungskosten 

des Parkplatzes nicht gerecht wird. Dabei soll eine klare Erhöhung der Parkgebühren, welche 

im Gesamten aber dennoch moderat bleibt, den Nutzergruppen von überwiegend jungen 

Berufsschulbesuchern sowie Nutzern des ÖPNV (Bahn) gerecht werden. Es wird empfohlen 

eine Halbtagesgebühr in Höhe von 2,00 Euro und eine Tagesgebühr in Höhe von 3,00 Euro 

zu erheben.  

Die Gebührenpflicht soll täglich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr gelten. Ein Parkticket kann für 

mehrere Tage gelöst werden. Der Erwerb eines Monatstickets soll ebenfalls möglich sein.   

Neu:      Alt: 

Halbtageskarte  : 2,00 Euro  ersten vier Stunden  :   0,50 Euro 

Tageskarte  : 3,00 Euro      Tagesgebühr   :   1,00 Euro 

 

Parkplätze Rudelsburg und Uferstraße  

Bei den Parkflächen an der Rudelsburg (Ortsteil Saaleck) und in der Uferstraße (Stadt Bad 

Kösen) handelt es sich um Parkflächen mit einer überwiegenden Nutzung durch 

Tagestouristen. Daher wird die Anpassung der Gebührenstruktur so empfohlen, dass 

zwingend Tickets für eine, zwei oder drei Stunden, für jeweils um einen Euro summiert, gelöst 

werden müssen. Danach kann als weitere Option eine Tagesgebühr in Höhe von 5,00 Euro 

gelöst werden. Eine generelle Überzahlbarkeit ist für diese Parkplätze nicht vorgesehen, 

dennoch kann für andere Nutzergruppen (z.B. Gärtner) ein Monatsticket erworben werden.   

Eine Gebührenpflicht wird täglich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr empfohlen.  

Rudelsburg 

Neu:      Alt: 

1 Stunde  : 1,00 Euro   0,10 Euro / 6 Minuten = 1,00 Euro / Stunde  

2 Stunden  : 2,00 Euro 

3 Stunden  : 3,00 Euro 

Tageskarte   : 5,00 Euro 

Uferstraße 

Neu:      Alt: 

1 Stunde  : 1,00 Euro   ersten zwei Stunden  :   1,00 Euro  

2 Stunden  : 2,00 Euro   ersten vier Stunden  :   2,00 Euro 

3 Stunden  : 3,00 Euro   Tagesgebühr    :   4,00 Euro 

Tageskarte   : 5,00 Euro 
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Marienstraße und Marktplatz 

Die Parkflächen in der Marienstraße und am Marktplatz sind insbesondere für 

Gewerbetreibende sowie Dienstleister und medizinische Einrichtungen in der Innenstadt als 

existenziell zu betrachten, da kein (kaum) privates Angebot vorgehalten werden kann. 

Aufgrund der hohen Auslastung der Parkflächen empfiehlt die Stadtverwaltung eine 

Höchstparkdauer von drei Stunden einzuführen. Die Parkgebühren sollen in verschiedenen 

Stufen gegliedert werden.  

Neu:      Alt: 

Kurzzeitparken  0,25 h: 0,20 Euro  0,10 Euro / 6 Minuten = 1,00 Euro / Stunde 

Kurzzeitparken 0,50 h: 0,50 Euro 

Parken   1,00 h: 1,50 Euro 

Parken   jede weitere Stunde: 1,50 Euro -> max. 4,50 Euro (drei Stunden) 

Die Parkgebühren sollten täglich zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr gelten.  

An Parkuhren beträgt die Mindestparkgebühr weiterhin 0,05 €, da eine Umprogrammierung 

bei den Parkuhren nicht möglich ist.   

 

Fischstraße, Neustraße, Topfmarkt, Othmarsplatz, Thomas-Müntzer-Straße, 

Michaelisstraße, Weingarten, Grochlitzer Straße und Hallesche Straße 

Die Parkplätze in den hier betroffenen Straßenzügen sind überwiegend in Gebieten mit einer 

Mischnutzung zwischen Wohnen und Gewerbe verortet. In Teilen ist der Rest der verfügbaren 

Parkflächen den Bewohnerparken zugeschrieben. Da aber auch den Besuchern von 

ansässigen Gewerbe und Dienstleistungen Parkraum angeboten werden soll und über die 

Gebühr auch eine gewisse Fluktuation erreicht werden kann, schlägt die Verwaltung folgende 

Gebührenstruktur vor: 

Neu:      Alt: 

Kurzzeitparken  0,25 h: 0,20 Euro   0,10 Euro / 6 Minuten = 1,00 Euro / Stunde 

Kurzzeitparken 0,50 h: 0,50 Euro 

Parken   1,00 h: 1,00 Euro 

Parken   jede weitere Stunde: 1,50 Euro  

Die Parkgebühren sollten täglich zwischen 08:00 Uhr und 18:00 Uhr gelten.  

An Parkuhren beträgt die Mindestparkgebühr weiterhin 0,05 €, da eine Umprogrammierung 

bei den Parkuhren nicht möglich ist.   
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Parkplatz Nordstraße (NEU) 

In der Nordstraße befindet sich eine Parkfläche mit ca. 50 Stellflächen in direkter Nähe zum 

Revierkommissariat der Polizei. Aufgrund der Gemengelage von Wohngebiet, den öffentlichen 

Einrichtungen der Polizei und Feuerwehr Naumburg (Saale) sowie einer caritativen 

Einrichtung, welche allesamt keine oder unzureichende Parkflächen für Besucher ausweisen, 

ist die Bewirtschaftung des Parkplatzes notwendig. Die Unterhaltung der Fläche verursacht 

der Stadt Naumburg (Saale) bereits Kosten im Rahmen der Gewährleistung der 

Verkehrssicherheit (z.B. Sanierung der Zufahrten 2024). Es wird daher dringend empfohlen, 

den Parkplatz, unter der Bedingung, dass dieser öffentlich dem Zweck des Parkraumes 

gewidmet wird, in die neue Parkgebührenordnung aufzunehmen.   

Es ist angedacht, eine Halbtagesgebühr in Höhe von 2,00 Euro und eine Tagesgebühr in Höhe 

von 3,00 Euro zu erheben.  

Die Gebührenpflicht soll täglich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr gelten. Ein Parkticket kann für 

mehrere Tage gelöst werden. Der Erwerb eines Monatstickets soll ebenfalls möglich sein.   

Neu:       

Halbtageskarte  : 2,00 Euro   

Tageskarte  : 3,00 Euro    

  

Parkplatz Weinstraße in Roßbach (NEU) 

In der Ortschaft Roßbach befindet sich zwischen der B 180 und der Schrankenanlage 

(Unstrutbahn) ein Parkplatz, welcher bis zur Betriebsaufgabe der Gastronomie „Zur Hupe“ 

zugeordnet (verpachtet) war. Die Parkfläche wird seitdem von Touristen genutzt. Es ist 

angedacht die Fläche für den öffentlichen Verkehr als Parkfläche zu widmen. Anschließend 

sollte die Möglichkeit der Bewirtschaftung gegeben sein, weshalb die Verwaltung die 

Bewirtschaftung unter folgenden Maßstäben vorschlägt.  

Es ist angedacht eine Halbtagesgebühr in Höhe von 2,00 Euro und eine Tagesgebühr in Höhe 

von 3,00 Euro zu erheben. Diese soll für PKW wie auch für Wohnmobile gelten.  

Die Gebührenpflicht soll täglich von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr gelten. Eine Überzahlbarkeit ist 

hier jedoch auszuschließen, da keine dauerhafte Nutzung durch Einzelpersonen bevorzugt 

wird.  

Neu:       

Halbtageskarte  : 2,00 Euro   

Tageskarte  : 3,00 Euro 
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Dauerparkkarten  

In folgenden sollen Dauerparkkarten angeboten werden für:  

 

Altstadt-Vogelwiese, Altstadt-Poststraße, Dom-Georgenstraße, Hauptbahnhof, Uferstraße, 

Nordstraße 

Neu:        Alt: 

Monatskarte      25,00 Euro    17,85 Euro    

Halbjahreskarte   120,00 Euro   83,30 Euro   

Jahreskarte für einen Standort 200,00 Euro  142,80 Euro 

Jahreskarte für alle Standorte 240,00 Euro   178,50 Euro    

 

Pflegekarte 

Naumburg definiert sich als Wohnstadt und hat auch statistisch eine zunehmend ältere 

Bevölkerung, weshalb auch Pflegedienste häufig zunehmend kurzfristig Parkflächen 

beanspruchen müssen. Die Verwaltung schlägt deshalb eine Genehmigung mit einer 

maximalen Parkdauer von einer Stunde zu folgenden Gebührensätzen vor: 

Neu:   

- Monatskarte     50,00 Euro 

- Halbjahreskarte  200,00 Euro 

- Jahreskarte    365,00 Euro 

  

 


